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Abbildung 14:  Mögliche Zuwegungen von der Voltastraße sowie Flurstücksgrenzen 

 

Quelle: FIS-Broker, ALKIS Berlin Flurstücke, letzter Zugriff: 06.05.2024 

2.6 Sharing, Ladesäulen und sonstige Mobilitätsangebote 

Wegen der innerstädtischen Lage stehen im Umfeld des Plangebietes diverse 

alternative Mobilitätsangebote und Elektroladestationen zur Verfügung. Letztere 

befinden sich unter anderem entlang der Brunnenstraße und innerhalb des 

Plangebiets. Die Anlagen im Plangebiet sind allerdings nicht öffentlich zugäng-

lich. Mit Sharing-Angeboten stehen den Nutzern alternative und flexible Mobili-

tätsangebote zur Verfügung. Durch Carsharing kann beispielsweise auf ein ei-

genes Auto verzichtet werden. Mit Rollern oder Fahrrädern kann die „letzte“ 

oder „erste“ Meile eines Weges oder der ganze Weg zügiger zurückgelegt wer-

den. Das Plangebiet liegt innerhalb des Geschäftsgebietes diverser Sharing-An-

bieter. Es stehen Kfz, E-Scooter, Roller und Fahrräder zur Verfügung. Das 

Plangebiet bietet somit ein gutes Angebot an alternativen Mobilitätsangeboten. 
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3 Verkehrsaufkommensermittlung und Stellplatzbe-

trachtung 

Zur Ermittlung der zukünftigen verkehrlichen Situation erfolgt in einem ersten 

Schritt die Verkehrsaufkommensberechnung der einzelnen Nutzungen für das 

Planvorhaben. Ergebnis der Berechnung ist die Abschätzung des durch die 

neuen Nutzungen entstehenden zusätzlichen Verkehrs. Im Anschluss wird der 

resultierende Kfz-Verkehr im Rahmen der Verkehrsfolgeabschätzung auf das 

vorhandene Straßennetz im Umfeld des Vorhabengebietes räumlich umgelegt 

und die Leistungsfähigkeit der umliegenden Knotenpunkte überprüft. 

3.1 Festlegung der Eingangsdaten 

Die Abschätzung der durch die neuen Nutzungen zu erwartenden Ziel- und 

Quellverkehrsaufkommen erfolgt getrennt für jede Teilnutzung im Gebiet. Ange-

wendet wird ein Verfahren in Anlehnung an die Methodik und die Kennwerte 

des Programms Ver_Bau (Bosserhoff, 2022) sowie den zugehörigen Richt- und 

Erfahrungswerten gemäß: 

● Regelwerk der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zur 

Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (FGSV, 2006), 

● Heft 53-1 der Schriftenreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwal-

tung (HSVV, 2006). 

Das Programm Ver_Bau (Bosserhoff, 2022) berücksichtigt die aktuellen Er-

kenntnisse zur Verkehrserzeugung unterschiedlicher Nutzungen. 

Als Grundlage für Mobilitätskenndaten dienen die aktuellen Erkenntnisse aus 

der Erhebung des Systems repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV) der 

TU Dresden für Berlin und Berlin Mitte aus dem Jahr 2018 (TU Dresden, 2018). 

Die Ermittlung des zukünftigen Verkehrsaufkommens und die Stellplatzbetrach-

tung erfolgen auf Basis der über den Bebauungsplan zulässigen Nutzungen 

und auf Basis der Geschossfläche nach BauNVO für die einzelnen Nutzungen. 

Mit der Auftraggeberin und dem Architekturbüro wurden die in Tabelle 2 darge-

stellten Angaben zu den anzusetzenden Nutzungen und deren Flächenauftei-

lung hergeleitet und abgestimmt. Diese decken nur einen Teil der im Plangebiet 

grundsätzlich möglichen Nutzungen ab. Für die verkehrliche Untersuchung be-

trachtet, wird ein Mischplanfall (Nutzungsmix), bestehend aus Nutzungen mit ei-

nem erhöhten Beschäftigten- und Kundenverkehrsaufkommen (publikumsorien-

tierte Dienstleistungen, Büro und Forschungseinrichtungen) und Nutzungen mit 

einem erhöhten Schwerverkehrsaufkommen (Kleingewerbe, Industrie / Produk-

tion). Mit diesem Ansatz wird ein verkehrlich ungünstiger Fall betrachtet, für den 

schlussendlich eine leistungsfähige Erschließung nachgewiesen wird.  
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Sollte ein anderer Nutzungsmix realisiert werden, ist ein geringeres Verkehrs-

aufkommen zu erwarten und die Erschließung somit weiterhin gewährleistet. 

Bei den für die Verkehrsaufkommensermittlung angesetzten Nutzungen handelt 

es sich aus fachgutachterlicher Sicht um ein für ein entsprechendes innerstädti-

sches Gewerbegebiet typischen Nutzungsmix. 

Tabelle 2: Vorgesehene neue Nutzungen 

Art der Nutzung Geschossfläche (GF) 

Publikumsorientierte Dienstleistungen 25.000 m² 

Büro und Forschungseinrichtungen 116.000 m² 

Kleingewerbe 47.000 m² 

Industrie / Produktion 47.000 m² 

Quelle: Aufteilung der Nutzungen gemäß der Abstimmung zwischen der Quartier Am 
Humboldthain GmbH und Ramboll vom 31.03.2023 sowie E-Mail der Quartier 
Am Humboldthain GmbH an Ramboll vom 09.06.2023. 

Die Nutzung „Publikumsorientiere Dienstleistungen“ sind ein Cluster von ver-

schiedenen Nutzungen, welche alle einen hohen Kundenverkehr und im Ver-

hältnis dazu einen geringen Beschäftigtenverkehr aufweisen. Dies umfasst un-

ter anderem Dienstleistungen wie Steuerberater, gesundheitliche Einrichtungen 

(Ärztehäuser) oder publikumsintensive Verwaltungseinrichtungen (bspw. eine 

Geschäftsstelle). Zu einem geringen Anteil ergänzen auch kleinteilige Einzel-

handelsnutzungen (Kiosk etc.) dieses Nutzungscluster (ergänzende tertiäre 

Nutzungen). Diese tertiären Nutzungen werden insbesondere von den im 

„Quartier Am Humboldthain“ ansässigen Beschäftigten, den Kunden der weite-

ren Nutzungen des Quartiers Am Humboldthain (Arztpraxen, Verwaltungsein-

richtungen, Gewerbe, Produktion etc.) und voraussichtlich auch von der nah-

räumlich ansässigen Wohnbevölkerung aufgesucht. Für die Verkehrsaufkom-

mensermittlung sind die tertiären Nutzungen daher vernachlässigbar. Sie erzeu-

gen keinen oder nur einen vernachlässigbar kleinen Anteil an zusätzlichem Ver-

kehr, und wenn, dann überwiegend im Fußverkehr aufgrund der nahräumlichen 

Bedeutung. Für die Verkehrsaufkommensermittlung des Nutzungsclusters 

„Publikumsorientiere Dienstleistungen“ relevant sind somit ausschließlich die 

Kfz-, ÖPNV-, Rad- und Fußverkehr erzeugenden (Haupt)Nutzungen. Dies sind, 

wie vorangestellt bereits erwähnt unter anderem Dienstleistungen wie Steuer-

berater, gesundheitliche Einrichtungen (Ärztehäuser) und publikumsintensive 

Verwaltungseinrichtungen (bspw. eine Geschäftsstelle).  

Das Cluster „Büro und Forschungseinrichtungen“ umfasst die titelgebenden 

Nutzungen und berücksichtigt in Bezug auf die Büronutzung zum Beispiel auch 

Callcenter mit einer sehr hohen Beschäftigtendichte. 

Das Cluster „Kleingewerbe“ enthält im Wesentlichen Handwerksbetriebe. Im 

Rahmen dessen wird der Kundenverkehr, welcher zum Beispiel durch einen Di-

rektverkauf entsteht, berücksichtigt. 
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Das Cluster „Industrie und Produktion“ umfasst die beiden titelgebenden Nut-

zungen. Berücksichtigt werden dabei nur Nutzungen mit einer geringen Lärm- 

und Schadstoffemission, da diese mit einer innerstädtischen Lage verträglich 

sind. 

3.2 Kennwerte und Ergebnis der Aufkommensermittlung 

In den Tabellen im Anhang 1 sind die verwendeten Kennwerte mit Angabe der 

herangezogenen Datenquellen nach einzelnen Nutzungen detailliert und ge-

trennt aufgelistet, anhand derer das zukünftige Verkehrsaufkommen bestimmt 

wird. Bei den verwendeten Kennwerten werden – sofern Spannweiten zugrunde 

gelegt sind – in der Regel die jeweiligen Mittelwerte angewendet. Ein Abwei-

chen vom Mittelwert nach unten oder oben erfolgt in Ausnahmefällen und je-

weils in den Tabellen im Anhang 1 auf den konkreten Fall bezogen und fachlich 

begründet. Folglich werden Kennwerte für die Aufkommensermittlung ange-

setzt, die aus fachgutachterlicher Sicht einem realistischen Anhaltswert für das 

vorgesehene innerstädtische Gewerbegebiet entsprechen. Mit Hilfe der Kenn-

werte wird die durchschnittliche Anzahl der werktäglichen Kfz-Fahrten, Fuß- 

und Radwege sowie der Wege, die mit dem ÖPNV zurückgelegt werden, im 

Quell- und Zielverkehr des Vorhabengebietes je Nutzergruppe berechnet. 

Auf die Anwendung von verkehrsmengenreduzierenden Mitnahme- und Ver-

bundeffekten wurde im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung verzichtet. Für den 

Kundenverkehr kann gemäß Bosserhoff ein Verbundeffekt von bis zu 10 % und 

ein Mitnahmeeffekt von bis zu 30 % angesetzt werden. In Summe könnte somit 

der Kundenverkehr, bei Anwendung der Kennwerte, um bis zu 40 % reduziert 

werden. 

In Summe werden mit den neuen Nutzungen im Mittel werktäglich rund 4.540 

Kfz-Fahrten des motorisierten Individual- und Wirtschaftsverkehres sowie rund 

34.250 nicht motorisierte Individualverkehre (Fahrten und Wege) erwartet (Ta-

belle 3). Die resultierende Tagesganglinie des Kfz-Verkehrs über alle Nutzun-

gen ist in Abbildung 15 dargestellt. Die Ganglinien für die einzelnen Nutzungen 

befinden sich in Anhang 2. Zwischen 8 und 9 Uhr entstehen 279 von den Nut-

zungen verursachte Kfz-Fahrten, zwischen 15 und 16 Uhr sind es 348 und zwi-

schen 16 und 17 Uhr 444 Kfz-Fahrten.10 

 

10  Angegeben sind die Werte der für die Leistungsfähigkeitsbetrachtung maßgebenden 

Spitzenstunden der Verkehrsstärken im umliegenden Straßennetz am Vormittag und 
am Nachmittag. Die maßgebende Frühspitzenstunde liegt hier in der Tagestunde 
8 bis 9 Uhr, die Spätspitzenstunde am Knotenpunkt der Gustav-Meyer-Allee mit 
Brunnenstraße in der Tagestunde 15 bis 16 Uhr und am Knotenpunkt mit der Hussi-
tenstraße in der Tagestunde 16 bis 17 Uhr. Vergleiche hierzu Kapitel 4.1, Seite 25. 
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Tabelle 3:  Gesamtübersicht über alle täglichen Fahrten und nicht motorisierten 
Individualverkehrswege je Nutzergruppe (rundungsbedingte 
Abweichung möglich) 

 
Nutzergruppe 

Kfz- 
Fahrten 

Fuß- 
wege 

Rad- 
wege 

ÖPNV-
Wege 

Publikumsorientierte Dienst-
leistungen 

2.470 10.720 4.790 6.430 

Büro und Forschungseinrich-
tungen 

1.250 1.920 2.850 4.040 

Kleingewerbe 470 570 660 950 

Industrie / Produktion 350 290 430 610 

Gesamt  4.540 13.490 8.730 12.030 

 

Abbildung 15:  Kfz-Tagesganglinie des induzierten Verkehrs 

 

Anhand der vorliegenden Verkehrszählungen in der Gustav-Meyer-Allee ist da-

von auszugehen, dass der größte Teil des Verkehrs als zusätzlicher Verkehr 

auftritt und somit eine zusätzliche Belastung des Straßennetzes darstellt. 

3.3 Stellplatzbetrachtung 

3.3.1 Pflichtstellplätze nach der AV Stellplätze 

Pflichtstellplätze für Mobilitätseingeschränkte (Kfz) 

Im Land Berlin besteht eine Verpflichtung für die Herstellung von Stellplätzen 

für Mobilitätseinschränkte die in der Ausführungsvorschrift Stellplätze geregelt 

ist (SenStadtWohn, 2021). Die Ausführungsvorschrift gibt Richtzahlen für ver-

schiedenen Nutzungen vor. Für einen Teil der Nutzung erfolgt die Berechnung 

auf Basis der Nutzfläche (NUF). Die Nutzfläche wurde für die verkehrliche Un-

tersuchung und die Stellplatzbetrachtung auf Basis der Bruttogeschossfläche je 
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vorgesehener Nutzung mit dem Faktor 0,86 (Bosserhoff, 2022) hergeleitet. Ta-

belle 4 führt die erforderlichen Stellplatzanzahlen für die Nutzungen auf. Dem-

nach sind nach der AV Stellplätze 74 Kfz-Pflichtstellplätze für Mobilitätseinge-

schränkte (Kfz) erforderlich. 

Tabelle 4: Stellplatzbedarf für Mobilitätseingeschränkte nach der AV Stellplätze 

Nutzung Stellplatz-Bezugsgröße  
nach AV Stellplätze 

res. Anzahl 
Stellplätze 

Publikumsorientierte  
Dienstleistungen 

Öffentlich zugängliche bauliche Anlagen 9 

21.500 m² NUF 1 Stellplatz je 2.500 m² NUF 9 

 oder  

 mind. 1 Stellplatz ab 1.000 m² NUF 1 

Büro und  
Forschungseinrichtungen 

Bürogebäude 33 

99.760 m² NUF 1 je 3.000 m² NUF 33 

 oder  

Gebäude nicht festgelegt mind. 1 je Gebäude ≥ 1 

Kleingewerbe Öffentlich zugängliche bauliche Anlagen 16 

40.420 m² NUF 1 Stellplatz je 2.500 m² NUF 16 

 oder  

 mind. 1 Stellplatz ab 1.000 m² NUF 1 

Industrie / Produktion Öffentlich zugängliche bauliche Anlagen 16 

40.420 m² NUF 1 Stellplatz je 2.500 m² NUF 16 

 oder  

 mind. 1 Stellplatz ab 1.000 m² NUF 1 

Summe  74 

Gemäß der AV Stellplätze müssen Stellplätze für Mobilitätseingeschränkte in 

der Nähe des barrierefreien (Haupt-) Gebäudezugangs angelegt werden. Die 

Entfernung darf dabei 100 m nicht übersteigen und der Weg zu diesem muss 

barrierefrei sein. Neben den erforderlichen Mindestmaßen der Stellplätze für 

Mobilitätseingeschränkte (5,0 m Länge, 3,50 m Breite) enthält die AV Stellplätze 

weitere Anforderungen zur Lage und Gestaltung. Sind mehr als zwei PKW-

Stellplätze erforderlich, soll nach der AV Stellplätze stattdessen ein Stellplatz 

mit vorgegebenen Maßen für einen Kleinbus vorgesehen werden. 

Anzahl Radabstellplätze 

Die AV Stellplätze empfiehlt Richtzahlen für verschiedene Anwendungsfälle und 

gibt Hinweise zur Standortwahl von Stellplätzen, die in der Bauausführung zu 
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beachten sind. Tabelle 5 zeigt das Ergebnis der Abschätzung des Bedarfes an 

Radabstellplätzen für die verschiedenen Nutzungen. Für die publikumsorientier-

ten Dienstleistungen wurde eine Nutzung als Gebäude mit Büro, Verwaltungs- 

und Praxisräumen angesetzt. Diese entspricht am ehesten der Nutzung publi-

kumsorientierte Dienstleistung. Damit ergeben sich in Summe 1.011 zu schaf-

fende Radabstellplätze. Im Hinblick auf die Förderung des Radverkehrs kann 

ein Angebot, dass über die Vorgaben der AV Stellplätze hinausgeht, sinnvoll 

sein. In der AV Stellplätze wird gefordert, dass fünf Prozent der Stellplätze für 

Sonderfahrräder, wie Lastenfahrräder ausgelegt sind. Demnach wären 51 Stell-

plätze für Sonderfahrräder vorzuhalten. 

Tabelle 5:  Abschätzung Radabstellplätze nach der AV Stellplätze 

Nutzung Stellplatz-Bezugsgröße  
nach AV Stellplätze 

res. Anzahl 
Stellplätze 

Publikumsorientierte 
Dienstleistungen 

Gebäude mit Büro, 
 Verwaltungs- und Praxisräumen 

108 

21.500 m² NUF 1 Abstellplatz je 200 m² NUF 108 

Büro und  
Forschungseinrichtungen 

Gebäude mit Büro, 
 Verwaltungs- und Praxisräumen 

499 

99.760 m² NUF 1 Abstellplatz je 200 m² NUF 499 

Kleingewerbe Handwerks- und Industriebetriebe 202 

40.420 m² NUF 1 Abstellplatz je 200 m² NUF 202 

Industrie / Produktion Handwerks- und Industriebetriebe 202 

40.420 m² NUF 1 Abstellplatz je 200 m² NUF 202 

Summe  1.011 

3.3.2 Stellplatznachfrage nach Aufkommensermittlung 

Stellplatznachfrage Kfz-Verkehr 

Im Allgemeinen besteht in Berlin keine Verpflichtung zur Herstellung von Pkw-

Stellplätzen. Lediglich für mobilitätseingeschränkte Personen sind nach AV 

Stellplätze Pkw- oder Kleinbus-Stellplätze auf dem eigenen Grundstück vorzu-

sehen (siehe Kapitel 3.3.1). Der nachfolgend angegebene Stellplatzbedarf 

durch die in der Aufkommensermittlung in Ansatz gebrachten Nutzungen 

(Mischnutzungen) für das geplante „Quartier Am Humboldthain“ wurde auf 

Grundlage der Verkehrsaufkommensermittlung mit Hilfe der Tagesganglinien 

und einer Zufluss-Abfluss-Betrachtung hergeleitet. Die Ergebnisse sind nach 

Nutzendengruppen und Nutzungen getrennt dargestellt: Abbildung 16 zeigt den 

Kfz-Stellplatzbedarf der Beschäftigten, Abbildung 17 zeigt den Kfz-Stellplatzbe-

darf der Kunden und Besucher und Abbildung 18 den Kfz-Stellplatzbedarf des 

Wirtschaftsverkehrs. Ergänzend zeigt die Abbildung 19 den Kfz-Stellplatzbedarf 



 

 

 

 

 
Quartier Am  

Humboldthain GmbH 

Verkehrliche 

Untersuchung 

B-Plan III-233-1 

Bericht 

14.11.2024 

27 

der Summe aus Beschäftigten, Kunden und Besuchern sowie Abbildung 20 den 

Kfz-Stellplatzbedarf über alle Nutzende für das „Quartier Am Humboldthain“ 

(Beschäftigte, Kunden und Besucher sowie Wirtschaftsverkehr). 

Abbildung 16: Tagesverlauf des Kfz-Stellplatzbedarfs der Beschäftigten für das 
„Quartier Am Humboldthain“ 

 

 

Abbildung 17: Tagesverlauf des Kfz-Stellplatzbedarfs der Kunden und Besucher für 
das „Quartier Am Humboldthain“ 

 

 

Abbildung 18: Tagesverlauf des Kfz-Stellplatzbedarfs des Wirtschaftsverkehrs für das 
„Quartier Am Humboldthain“ 
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Abbildung 19: Tagesverlauf des Kfz-Stellplatzbedarfs der Beschäftigten und der 
Kunden und Besucher für das „Quartier Am Humboldthain“ 

 

Abbildung 20: Tagesverlauf des Kfz-Stellplatzbedarfs über alle Nutzende für das 
„Quartier Am Humboldthain“ (Beschäftigte, Kunden und Besucher 
sowie Wirtschaftsverkehr) 

 

Im Beschäftigtenverkehr wird der höchste Stellplatzbedarf zwischen 9 und 10 

Uhr mit ca. 430 Kfz-Stellplätzen erreicht. Die Spitze der Stellplatznachfrage im 

Kunden- und Besucherverkehr wird zwischen 15 und 16 Uhr mit ca. 210 Kfz-

Stellplätzen erreicht. Die in Summe höchste Stellplatznachfrage aus dem Be-

schäftigten- sowie Kunden- und Besucherverkehr tritt zwischen 10 und 11 Uhr 

auf und liegt bei 600 Stellplätzen (rund 430 Kfz-Stellplätze im Beschäftigtenver-

kehr und rund 170 Kfz-Stellplätze im Kundenverkehr). Im Bestand wird eine 

Nachfrage von rund 230 Kfz-Stellplätzen im Beschäftigtenverkehr erreicht. Es 

ist somit ein Nachfragezuwachs, um ca. 200 Kfz-Stellplätze im Beschäftigten-

verkehr zu erwarten. 

Die im städtebaulichen Konzept berücksichtigte Größe der Tiefgarage wird mit 

rund 600 Kfz-Stellplätzen angegeben zzgl. eines Wirtschaftshofes für die Ab-

wicklung des Wirtschaftsverkehrs innerhalb der Tiefgarage. Die Tiefgarage ge-

nügt rechnerisch zur Unterbringung des gesamten Kfz-Stellplatzbedarfs der Be-

schäftigten und des Kundenverkehrs. In der Spitzenauslastung zwischen 10 

und 11 Uhr ist die Tiefgarage vollständig ausgelastet.  
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Der Wirtschaftsverkehr soll gemäß städtebaulichem Konzept nicht die 600 Kfz-

Stellplätze der Tiefgarage nutzen, sondern über einen separaten Wirtschaftshof 

innerhalb der Tiefgarage abgewickelt werden. In der Spitze zwischen 11 und 12 

Uhr besteht im Ergebnis der Aufkommensermittlung für das Vorhaben eine 

Nachfrage nach 50 Stellplätzen für den Wirtschaftsverkehr. 

Stellplatznachfrage Radverkehr 

Die AV Stellplätze gibt eine Pflichtzahl an zu schaffenden Fahrradstellplätzen 

vor. Diese kann jedoch angepasst werden, wenn diese in einem Missverhältnis 

zum tatsächlichen Bedarf steht. Zur Überprüfung wird die benötigte Anzahl an 

Radabstellplätzen nach der Aufkommensermittlung getrennt nach Nutzungen 

hergeleitet und den Stellplätzen nach AV Stellplätze gegenübergestellt, siehe 

Tabelle 6. 

Tabelle 6: Benötigte Radabstellplätze 

Nutzung 

Radstellplätze 
nach  

AV Stellplätze 

Radstellplätze 
nach Aufkom-

mensermittlung Differenz 

Publikumsorientierte 
Dienstleistungen 

108 341 + 233 

Büro und For-
schungseinrichtungen 

499 954 + 455 

Kleingewerbe 202 245 + 43 

Industrie / Produktion 202 158 - 44 

Summe 1.011 1.698 + 687 

Die Aufkommensermittlung gibt für fast alle in der Aufkommensermittlung ange-

setzten Nutzungen einen deutlichen höheren Stellplatzbedarf aus, als gegen-

über der Herleitung nach der AV Stellplätze erforderlich ist. Dies liegt insbeson-

dere an dem für die Aufkommensermittlung gewählten (hohen) Anteil des Rad-

verkehrs am Modal Split (Orientierung an den Werten der Mobilitätsbefragung 

SrV 2018 für den Bezirk Berlin-Mitte, vgl. gewählte Kennwerte in Anhang 1). Je 

nach realisierter Nutzung, sollte somit ein Angebot an Radabstellplätzen ge-

schaffen werden, welches deutlich über das vorgeschriebene Angebot nach der 

AV Stellplätze hinausgeht. Um weitere Nachfragezuwächse im Radverkehr ab-

bilden zu können, sollten die Stellplätze außerdem so angelegt werden, dass 

diese zu Doppelstockparkern umgewandelt werden können. Dadurch kann die 

Kapazität auf derselben Fläche erhöht werden. In Abbildung 21 ist die dazuge-

hörige Tagesganglinie der Stellplatznachfrage getrennt nach einzelnen Nutzun-

gen dargestellt. Die höchste Nachfrage entsteht dabei durch die Beschäftigten 

der Büros und Forschungseinrichtungen. Die höchste Stellplatznachfrage bei 

der Überlagerung der unterschiedlichen Nutzungen entsteht zwischen 10 und 
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11 Uhr mit rund 1.700 Radabstellplätzen. Die Radstellplatznachfrage ergibt sich 

durch die Überlagerung des Quell- und Zielverkehres im Tagesverlauf. 

Abbildung 21: Tagesganglinie der Radabstellplatznachfrage 
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4 Verkehrsfolgeabschätzung 

4.1 Maßgeblicher Belastungsfall im Kfz-Verkehr 

Die Verkehrsfolgeabschätzung legt den Neuverkehr des Plangebietes auf das 

Straßennetz um (Kapitel 4.2) und bewertet für den „maßgebenden Fall“ die ver-

kehrlichen Auswirkungen (Kapitel 4.3). In diesem Zusammenhang betrachtet 

die Verkehrsfolgeabschätzung die Leistungsfähigkeit der Plangebietszufahrten 

und der angrenzenden Knotenpunkte. Grundsätzlich können folgende Fälle re-

levant sein: 

● Bestand: IST-Situation (Bestandsverkehrsstärke), 

● Bestand-Planfall: Bestand +  

 zusätzliches Verkehrsaufkommen aus dem Plangebiet, 

● Prognose-Nullfall: Verkehrsstärke Verkehrsprognose 2030, 

● Prognose-Planfall: Prognose-Nullfall + 

 zusätzliches Verkehrsaufkommen aus dem Plangebiet. 

Die Verkehrsprognose 2030 der für Verkehr zuständigen Senatsverwaltung des 

Landes Berlin (Stand 10.02.2023), die die zukünftige verkehrliche Situation 

ohne das Planvorhaben abbildet, weist für die Brunnenstraße Verkehrsbelas-

tungen aus, die höher als der Bestand sind. Für die Gustav-Meyer-Allee, die 

Rügener Straße, die Scheringstraße und die Hussitenstraße werden gleichblei-

bende bzw. geringere Belastungen ausgewiesen. Das Lkw-Aufkommen ist am 

Knotenpunkt Brunnenstraße / Rügener Straße – Gustav-Meyer-Allee in allen 

Zufahrten im Prognosefall höher als der Bestand und am Knotenpunkt Hussi-

tenstraße / Gustav-Meyer-Allee – Scheringstraße im Prognosefall gleich dem 

Bestand. Der „maßgebende Fall“ unterscheidet sich somit zwischen den beiden 

signalisierten Knotenpunkten. Am Knotenpunkt Brunnenstraße / Rügener 

Straße – Gustav-Meyer-Allee ist der Prognose-Planfall und am Knotenpunkt 

Hussitenstraße / Gustav-Meyer-Allee – Scheringstraße der Bestand-Planfall 

maßgebend. Für die voraussichtlichen Zufahrten zum Plangebiet von der Gus-

tav-Meyer-Allee ist ebenfalls der Bestand-Planfall maßgebend, da dieser eine 

höhere Belastung in der Gustav-Meyer-Allee aufweist als der Prognose-Planfall. 

4.2 Räumliche Verteilung des Kfz-Verkehrs 

Mit dem „Quartier Am Humboldthain“ soll ein integrierter Standort entwickelt 

werden, der auf die Nutzung des Umweltverbundes ausgerichtet ist. Folglich ist 

davon auszugehen, dass das Kfz insbesondere für längere Fahrtwege und we-

niger für nahräumliche Verbindungen genutzt wird. Die räumliche Verteilung 

des erzeugten Kfz-Verkehrs auf das angrenzende Straßennetz erfolgt als hän-

dische Umlegung und berücksichtigt dabei die Stadtstruktur, das Straßennetz 
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im Umfeld sowie Verkehrszählungen an Knotenpunkten im Umfeld. Einspeise-

punkte für den Kfz-Verkehr sind die beiden voraussichtlichen Ein- und Ausfahr-

ten zu dem Plangebiet (siehe Abbildung 22).  

In Abbildung 22 ist die angenommene räumliche Umlegung des Kfz-Verkehrs 

dargestellt. Die Rügener Straße und im weiteren Verlauf der Gleimtunnel ist 

keine mögliche Route für den Kfz-Verkehr, da der Bezirk Pankow für den 

Gleimtunnel eine Sperrung für den Durchgangsverkehr anstrebt. Damit würde 

diese Route für Verkehre Richtung Ost entfallen. Es ist außerdem davon auszu-

gehen, dass Kfz-Fahrten in die städtischen Randbereiche erfolgen und die kür-

zeren Wege im innerstädtischen Bereich eher zu Fuß, mit dem Rad oder ÖPNV 

ausgeführt werden. Daraus leitet sich eine stärkere Bündelung der Kfz-Ver-

kehre Richtung A100 / A111 (von Norden bis in den Südost-Raum) und dem 

Tiergartentunnel (Insbesondere zur Umfahrung von Zentrum Alexanderplatz) 

ab. Daraus ergibt sich, dass ein Großteil Verkehrs in Richtung Westen (Sche-

ringstraße) umlegt wird, da in diese Richtung die A100 sowie der Tiergartentun-

nel erreicht werden können.  

Die südliche Hussitenstraße eignet sich nicht für mittlere bis großräumige We-

gebeziehungen. Dies liegt zum einen an der Kopfsteinpflastereindeckung und 

zum anderen daran, dass die Straße in Richtung Süden nur bis zur Bernauer 

Straße führt. Für Verbindungen weiter südlich der Bernauer Straße sind die 

Nutzungen der Brunnenstraße, der Chausseestraße und der B96 die schnelle-

ren Varianten. Somit entfallen auf die nördliche Hussitenstraße und die Brun-

nenstraße die restlichen Verkehrsmengen.  

Es wird zudem davon ausgegangen, dass der Verkehr in / aus Fahrtrichtung 

Osten die voraussichtliche östliche Zufahrt des Plangebietes zur Gustav-Meyer-

Allee nutzt und der Verkehr in / aus Fahrtrichtung Westen die voraussichtliche 

westliche Zufahrt des Plangebietes. Innerhalb des Plangebietes ist über die an-

genommene gebietsinterne Ringerschließung und die vorgesehene Tiefgarage 

eine Zufahrt zu allen Nutzungen von beiden Zufahrten aus möglich. 
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Abbildung 22:  Umlegung des Kfz-Verkehrs im Umfeld des Plangebietes 

 

Der Bezirk Mitte strebt an, Durchgangsverkehr in Wohngebieten möglichst zu 

vermeiden und diesen auf das übergeordnete Straßennetz zu verlagern. Bei ei-

ner Umsetzung dieser Planungen würde sich sowohl eine Verteilungsänderung 

der Verkehr im Bestand als auch der Umlegung des Neuverkehrs aus dem Vor-

haben ergeben. Genauere Aussagen zur künftigen Verkehrsverteilung können 

wegen der noch fehlenden bezirklichen Planungen nicht getroffen werden. Die 

Zu- und Abfahrt zum Plangebiet sind kein Durchgangsverkehr. Inwieweit die 

Quell- und Zielverkehre dann auch von den bezirklichen Maßnahmen betroffen 

sind, kann somit auch nicht näher bestimmt werden.  

4.3 Leistungsfähigkeitsbetrachtung 

Die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte ist maßgeblich für die Qualität des 

Verkehrsablaufes im Straßennetz. Die Leistungsfähigkeit einer Verkehrsanlage 

ergibt sich nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanla-

gen (FGSV, 2015) über die Bewertungsgröße „Qualität des Verkehrsablaufes“. 

Diese ergibt sich aus der mittleren Wartezeit des Kfz-Verkehrs bzw. der maxi-

malen Wartezeit des Rad- und Fußverkehres. 

Um die Auswirkungen des Verkehrszuwachses in den anliegenden Straßen zu 

beurteilen, prüft der Leistungsfähigkeitsnachweis folgende Knotenpunkte: 

● Brunnenstraße / Rügener Straße – Gustav-Meyer-Allee 

● Gustav-Meyer-Allee / angenommene Zufahrt Ost des Plangebietes 

● Gustav-Meyer-Allee / angenommene Zufahrt West des Plangebietes 
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● Hussitenstraße / Gustav-Meyer-Allee – Scheringstraße. 

Tabelle 7 zeigt die Qualitätsstufen für Knotenpunkte, die durch Lichtsignalanla-

gen geregelt sind und Tabelle 8 zeigt die Qualitätsstufen für Knotenpunkte, wel-

che vorfahrtgeregelt sind. 

Tabelle 7:  Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs nach HBS 2015 an einem 
lichtsignalgeregelten Knotenpunkt 

Qualitäts-
stufe 

Kfz-Verkehr 
(mittlere Wartezeit) 

Fuß- und Radverkehr 
(maximale Wartezeit) 

A ≤ 20 s ≤ 30 s 

B ≤ 35 s ≤ 40 s 

C ≤ 50 s ≤ 55 s 

D ≤ 70 s ≤ 70 s 

E > 70 s ≤ 85 s 

F Verkehrsstärke > Kapazität > 85 s 

 

Tabelle 8:  Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs nach HBS 2015 an einem 
vorfahrtgeregelten Knotenpunkt 

Qualitäts-
stufe 

Fahrzeugverkehr  
auf der Fahrbahn 

(mittlere Wartezeit) 

Fußverkehr und Radverkehr  
auf Radverkehrsanlagen 

(maximale Wartezeit) 

A ≤ 10 s ≤ 5 s 

B ≤ 20 s ≤ 10 s 

C ≤ 30 s ≤ 15 s 

D ≤ 45 s ≤ 25 s 

E > 45 s ≤ 35 s 

F Verkehrsstärke > Kapazität > 35 s 

Die Qualität des gesamten Knotenpunktes entspricht der schlechtesten Fahrbe-

ziehung. Um die Leistungsfähigkeit zum Zeitpunkt der höchsten Verkehrsbelas-

tung sicher zu stellen, sind die morgendliche und nachmittägliche Spitzen-

stunde die Grundlage der Berechnungen. 

4.3.1 Bemessungsverkehrsstärke 

Für die Leistungsfähigkeitsbetrachtungen werden die Bemessungsverkehrsstär-

ken für die einzelnen Knotenströme in der Früh- und Spätspitze des „maßge-

benden Falles“ benötigt. Die Wahl der Spitzenstunden folgt aus den Verkehrs-

erhebungen und der tageszeitlichen Verteilung des vorhabenbezogenen Kfz-

Verkehrs. Zugrunde gelegt werden ganze Stundenintervalle. Die maßgebende 
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Frühspitzenstunde ist zwischen 8 und 9 Uhr, die Spätspitzenstunde am Knoten-

punkt der Gustav-Meyer-Allee mit Brunnenstraße zwischen 15 und 16 Uhr und 

am Knotenpunkt mit der Hussitenstraße zwischen 16 und 17 Uhr. 

4.3.2 Brunnenstraße / Rügener Straße – Gustav-Meyer-Allee 

Der Knotenpunkt Brunnenstraße / Rügener Straße – Gustav-Meyer-Allee ist ein 

vierarmiger Knotenpunkt. Die Brunnenstraße verläuft in Nord-Süd-Richtung und 

hat je Richtung zwei durchgehende Fahrstreifen, welche durch einen Mittelstrei-

fen getrennt werden. Zusätzlich steht am Knotenpunkt ein Fahrstreifen für die 

Linksabbieger zur Verfügung. Die Rügener Straße und die Gustav-Meyer-Allee 

haben einen Fahrstreifen je Richtung. Unmittelbar vor dem Knotenpunkt können 

sich in der Rügener Straße bis zu drei Kfz nebeneinander aufstellen. Im Prog-

nose-Planfall nimmt der Verkehr an diesem Knotenpunkt zu. In der Frühspitzen-

stunde (8 bis 9 Uhr) fahren aus der Brunnenstraße aus beiden Richtungen je-

weils 42 Kfz zusätzlich in die Gustav-Meyer-Allee ein und jeweils 7 Kfz aus der 

Gustav-Meyer-Allee in die Brunnenstraße. In der Spätspitzenstunde (15 bis 16 

Uhr) überwiegt der Quellverkehr. Aus der Gustav-Meyer-Allee biegen jeweils 

29 Kfz in die Brunnenstraße ein und aus der Brunnenstraße biegen jeweils 

23 Kfz in die Gustav-Meyer-Allee ab. 

Der Knotenpunkt ist unter Erhalt des bestehenden Lichtsignalprogramms im 

Prognose-Planfall in der Frühspitzenstunde leistungsfähig und in der Spätspit-

zenstunde nicht leistungsfähig. Tabelle 9 und Anhang 3 zeigen das Ergebnis 

der Leistungsfähigkeitsberechnung für den Prognose-Planfall jeweils in der 

Früh- und Spätspitze. Mit einer Verlängerung der Freigabezeit für die Gustav-

Meyer-Allee um zwei Sekunden zu Lasten der Brunnenstraße kann auch in der 

Spätspitze ein leistungsfähiger Verkehrsablauf gewährleistet werden. In der 

Spätspitze ist der maximale Rückstau des Linksabbiegestreifens von der Brun-

nenstraße in die Rügener Straße mit 65 m länger als die Länge des vorhande-

nen Linksabbiegefahrstreifens (35 m). Dadurch staut sich dieser in einen der 

beiden durchgehenden Fahrstreifen zurück. Da es zwei vorhandene durchge-

hende Fahrstreifen gibt, ist ein Umfahren des Rückstaus möglich. Die durchge-

henden Fahrstreifen weisen ohne Beeinflussung durch den Rückstau infolge 

des Linksabbiegestreifens eine Qualitätsstufe von „B“ und damit deutliche Ka-

pazitätsreserven auf. Durch den Rückstau infolge des Linksabbiegestreifens 

wird die Leistungsfähigkeit des Geradeausstroms (durchgehende Fahrstreifen) 

nicht beeinflusst. Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsbetrachtung mit Anpas-

sung des Lichtsignalprogramms in Tabelle 10 und in Anhang 3 dargestellt. 

Durch die Anpassung des Lichtsignalprogrammes wird die Freigabezeit der 

Brunnenstraße um zwei Sekunden reduziert und bedeutet eine sehr geringfü-

gige Veränderung der Freigabezeit und Beeinflussung der Koordinierung. Für 

einen leistungsfähigen Verkehrsablauf ist kein Ausbau des Knotenpunktes bzw. 

keine Anpassung an der Anzahl der Kfz-Fahrstreifen erforderlich. Es ist zu be-

achten, dass in den Berechnungen ein voraussichtlich zukünftiger Ausbau der 
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Radverkehrsanlagen noch nicht berücksichtigt wurde. Der Ausbau der Radver-

kehrsanlage reduziert voraussichtlich die Kapazität des Knotenpunktes. 

Angaben zu den Kfz-Verkehrsstärken sowie zu vorhandenen Kapazitäten kön-

nen dem Anhang 3 differenziert nach den einzelnen Strömen für die Spitzen-

stunden entnommen werden. 

Tabelle 9:  Bewertung mit Qualitätsstufen für die Früh- und Spätspitze am 
Knotenpunkt Brunnenstraße / Rügener Straße – Gustav-Meyer-Allee, 
bestehendes Signalprogramm 

Prognose-Planfall 

Frühspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „D“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „D“ 

Nachmittagsspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „E“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „C“ 

 

Tabelle 10:  Bewertung mit Qualitätsstufen für die Früh- und Spätspitze am 
Knotenpunkt Brunnenstraße / Rügener Straße – Gustav-Meyer-Allee, 
angepasstes Signalprogramm 

Prognose-Planfall 

Nachmittagsspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „D“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „C“ 

4.3.3 Gustav-Meyer-Allee / angenommene Zufahrt Ost des 

Plangebietes 

Die angenommene östliche Zufahrt zum Plangebiet ist eine dreiarmige vorfahrt-

geregelte Einmündung in die Gustav-Meyer-Allee. In der Frühspitzenstunde (8 

bis 9 Uhr) fahren an diesem Knotenpunkt 84 Kfz in das Plangebiet ein und 

13 Kfz verlassen dieses. In der Spätspitzenstunde (16 bis 17 Uhr) sind 50 ein-

fahrende und 83 ausfahrende Kfz zu verzeichnen. 

Angaben zu den Kfz-Verkehrsstärken sowie zu vorhandenen Kapazitäten kön-

nen dem Anhang 4 differenziert nach den einzelnen Strömen für die Spitzen-

stunden entnommen werden. 
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Tabelle 11 und Anhang 4 zeigen die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberech-

nung für den Bestand-Planfall in der Früh- und Spätspitze. Es wird maximal 

QSV „C“ erreicht. Die Einmündung ist somit leistungsfähig. 

Angaben zu den Kfz-Verkehrsstärken sowie zu vorhandenen Kapazitäten kön-

nen dem Anhang 4 differenziert nach den einzelnen Strömen für die Spitzen-

stunden entnommen werden. 

Tabelle 11:  Bewertung mit Qualitätsstufen für die Früh- und Spätspitze am 
Knotenpunkt Gustav-Meyer-Allee / Zufahrt Ost des Plangebietes, 
Planzustand 

Bestand-Planfall 

Frühspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „A“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „A“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „D“ 

Nachmittagsspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „A“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „A“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „B“ 

4.3.4 Gustav-Meyer-Allee / angenommene Zufahrt West des 

Plangebietes 

Die angenommene westliche Zufahrt zum Plangebiet ist eine dreiarmige vor-

fahrtgeregelte Einmündung in die Gustav-Meyer-Allee. In der Frühspitzen-

stunde (8 bis 9 Uhr) fahren an diesem Knotenpunkt 195 Kfz in das Plangebiet 

ein und 30 Kfz verlassen dieses. In der Spätspitzenstunde (16 bis 17 Uhr) sind 

117 einfahrende und 194 ausfahrende Kfz zu verzeichnen. 

Tabelle 12 und Anhang 5 zeigen die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberech-

nung für den Bestand-Planfall in der Früh- und Spätspitze. Es wird maximal 

QSV „C“ erreicht, die Einmündung ist somit leistungsfähig.  

Angaben zu den Kfz-Verkehrsstärken sowie zu vorhandenen Kapazitäten kön-

nen dem Anhang 5 differenziert nach den einzelnen Strömen für die Spitzen-

stunden entnommen werden. 
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Tabelle 12:  Bewertung mit Qualitätsstufen für die Früh- und Spätspitze am 
Knotenpunkt Gustav-Meyer-Allee / Zufahrt West des Plangebietes, 
Planzustand 

Bestand-Planfall 

Frühspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „D“ 

Nachmittagsspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „C“ 

4.3.5 Hussitenstraße / Gustav-Meyer-Allee – Scheringstraße 

Der vierarmige Knotenpunkt Hussitenstraße / Gustav-Meyer-Allee – Schering-

straße ist lichtsignalisiert. In der Zufahrt der Gustav-Meyer-Allee können sich 

zwei Fahrzeuge nebeneinander aufstellen. Im Prognose-Planfall nimmt der Ver-

kehr an diesem Knotenpunkt zu. In der Frühspitzenstunde (8 bis 9 Uhr) fahren 

aus der nördlichen Hussitenstraße 56 Kfz und aus der Scheringstraße 140 Kfz 

zusätzlich in die Gustav-Meyer-Allee ein. Aus der Gustav-Meyer-Allee in die 

entgegengesetzte Richtung fahren 9 bzw. 22 Kfz aus. In der Spätspitzenstunde 

(16 bis 17 Uhr) überwiegt der Quellverkehr. Aus der Gustav-Meyer-Allee fahren 

55 Kfz in die nördliche Hussitenstraße und 139 Kfz in die Scheringstraße. In die 

entgegengesetzte Richtung sind 33 bzw.84 Kfz zu verzeichnen.  

Tabelle 13 und Anhang 6 zeigen die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberech-

nung für den Bestand-Planfall jeweils in der Früh- und Spätspitze. Der Knoten-

punkt ist leistungsfähig. Es ist kein Ausbau des Knotenpunktes bzw. keine An-

passung an der Anzahl der Kfz-Fahrstreifen erforderlich bzw. rechtfertigt sich 

nicht aus den Berechnungsergebnissen. Zu beachten ist, dass ein notwendiger 

Ausbau der Radverkehrsanlagen in allen Straßen aufgrund der parallel stattfin-

denden Planungsüberlegungen des Landes Berlin noch nicht berücksichtigt 

wurde. Auch vor diesem Hintergrund ist ein zusätzlicher Abbiegefahrstreifen zu 

vermeiden, um die Flächen für die Einrichtung von Fahrradinfrastruktur vorzu-

halten. Die Einrichtung von Radverkehrsanlagen am Knotenpunkt kann ggf. 

Einfluss auf die Kapazität des Knotenpunktes haben. Nähere Aussagen können 

erst getroffen werden, wenn konkrete Planungen zu Radverkehrsanlagen vorlie-

gen.  

Angaben zu den Kfz-Verkehrsstärken sowie zu vorhandenen Kapazitäten kön-

nen dem Anhang 6 differenziert nach den einzelnen Strömen für die Spitzen-

stunden entnommen werden. 
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Tabelle 13:  Bewertung mit Qualitätsstufen für die Früh- und Spätspitze am 
Knotenpunkt Hussitenstraße / Gustav-Meyer-Allee - Scheringstraße, 
bestehendes Signalprogramm 

Bestand-Planfall 

Frühspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „C“ 

Nachmittagsspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „C“ 
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5 Verkehrliches Erschließungskonzept 

5.1 Erschließungsempfehlungen und Mobilitätslösungen 

Es wird empfohlen, die Innenerschließung des Quartiers durch eine Ringer-

schließung zu ermöglichen, die allen Verkehrsarten eine Benutzung in beide 

Fahrt- bzw. Bewegungsrichtungen erlaubt. Das Quartier sollte außerdem über 

zwei Zufahrten für den Kfz-Verkehr zur Gustav-Meyer-Allee verfügen. So ist die 

Erreichbarkeit des Quartiers auch bei Sperrung / einem Havariefall in einer die-

ser Zufahrten gewährleistet. Im Rahmen der Objektplanung sind die Zufahrten 

gemäß der AV Geh- und Radwege zu planen. Für den Rad- und Fußverkehr 

sind zusätzlich Blockdurchwegungen in Richtung Voltastraße wünschenswert. 

Durch diese kann zum einen der Weg zum U-Bahnhof Voltastraße und zu der 

Buslinie in der Usedomer Straße verkürzt werden und zum anderen für den 

Radverkehr eine Verbindung in Richtung Süden angeboten werden. Es wird 

empfohlen, den ruhenden Kfz-Verkehr in einer den konkreten örtlichen und ab-

sehbaren nutzungsspezifischen Bedarfen entsprechend ausreichend dimensio-

nierten quartierseigenen Tiefgarage abzuwickeln (Bedarfe vgl. Kapitel 3.3.2). 

Die Verkehrsanlage an der Oberfläche (Ringerschließung) sollte möglichst als 

Mischverkehrsfläche ausgeführt werden. Im Zuge der weiteren Planung ist die 

für Mobilität zuständige Senatsverwaltung einzubeziehen, um die Belange von 

mobilitätseingeschränkten Personen zu berücksichtigen. 

Die Anlieferung soll über die Tiefgarage erfolgen. Nach gegenwärtigem Stand 

der Projektplanung sind 22 Stellplätze für Lieferwagen vorgesehen. Damit kann 

bei einer Mehrfachbelegung je Stunde der Lieferverkehr überwiegend in der 

Tiefgarage abgewickelt werden. Auch die Entsorgung soll über die Tiefgarage 

abgewickelt werden. Für Lkw ist eine oberirdische Anlieferung erforderlich. Der 

Lieferverkehr findet überwiegend im Tagesverlauf statt und überschneidet sich 

nur wenig mit den Spitzen des Beschäftigten- und Besucherverkehrs, siehe An-

hang 2. Dieses geringe Verkehrsaufkommen, welches mit geringen Geschwin-

digkeiten verkehrt, ist verträglich mit der Nutzung der Mischverkehrsfläche 

durch den Rad- und Fußverkehr. Es ist zu gewährleisten, dass die Zu- und Ab-

fahrt der Lieferfahrzeuge, sowie Müllentsorgung und Rettungsfahrzeuge, auf 

das Grundstück in der Regel vorwärts erfolgt, um die Verkehrssicherheit aller 

Verkehrsteilnehmenden durch rückwärtsfahrende Fahrzeuge nicht zu gefähr-

den. 

Für den Radverkehr müssen ausreichende und gute Radabstellanlagen vorhan-

den sein. Annahmen zur Anzahl der notwendigen Radabstellanlagen werden in 

Kapitel 3.3 getroffen. Attraktive Fahrradabstellanlagen müssen verschiedene 

Anforderungen erfüllen, um einfach zugänglich zu sein sowie bequem und prak-

tisch genutzt zu werden. Für Fahrradabstellplätze wird eine Fußwegentfernung 

von 50 m bis 150 m als zumutbar eingeschätzt (Land Nordrhein-Westfalen, 

2019). Die für Mobilität zuständige Senatsverwaltung bevorzugt eine maximale 
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Fußwegeentfernung von 100 m. Von hoher Priorität sind jedoch die gute Sicht-

barkeit und Auffindbarkeit der Abstellanlagen, da sonst Räder sehr nah am Ziel 

und wild geparkt werden. Im Vergleich zum Auto sind eine bessere Erreichbar-

keit und Unterbringung des Fahrrads anzustreben. Die Abstellanlagen unter-

scheiden sich hinsichtlich Art und Standort, sowie der Anforderungen der Nut-

zenden je nach deren Tätigkeit und Abstelldauer. Ladestationen für E-Bikes und 

Pedelecs, Luftpumpen, Reparaturstationen, Schließfächer oder Trockenräume 

und Duschen können Radabstellanlagen ergänzen und erhöhen die Zufrieden-

heit der Nutzenden. Durch die Erfüllung dieser Randbedingungen lässt sich im 

„Quartier Am Humboldthain“ ein hoher Radverkehrsanteil fördern. 

Vom Plangebiet aus liegen die Haltestellen des ÖPNV im Zuge der Brunnen-

straße und der Usedomer Straße innerhalb der im Nahverkehrsplan geforderten 

Luftlinienentfernung von 300 m (Zielwert) bzw. 400 m (Toleranzwert). Die Bahn-

höfe Humboldthain und Gesundbrunnen befinden sich außerhalb der voran ge-

nannten Werte, jedoch immerhin in einer fußläufigen Entfernung von bis zu 

15 Minuten. Diese Strecke eignet sich aber auch, um das Fahrrad mit dem 

ÖPNV zu kombinieren. Dazu werden Radabstellanlagen an den beiden Bahn-

höfen benötigt sowie eine komfortable Radverkehrsführung zu den Bahnhöfen. 

Durch die Errichtung von Mobilityhubs im Quartier oder in unmittelbarer Quar-

tiersnähe kann auch ein Angebot abseits der Fuß- und Raderreichbarkeit zum 

Erreichen der Bahnhöfe oder von Zielen in der Umgebung geschaffen werden. 

An Mobilityhubs stehen verschiedene Verkehrsmittel zum Leihen, wie E-Scoo-

ter und Fährräder, zur Verfügung. 

Zum Erreichen der nahegelegen ÖPNV-Zugangspunkte sind außerdem im Um-

feld und insbesondere auf den Zu- und Abgangswegen zu den ÖPNV-Haltestel-

len ausreichend breite Gehwege notwendig. Die AV Geh- und Radwege sehen 

in ihrer aktuellen Fassung eine Breite des Gehweges von mindestens 3,2 m 

vor. Zur Verbesserung der fußläufigen Anbindung des Plangebiets sollte daher 

die Querschnittsaufteilung in der Gustav-Meyer-Allee überprüft und zumindest 

entlang der südlichen Straßenseite der Gustav-Meyer-Allee angepasst werden. 

Gegenüber dem „Quartier Am Humboldthain“ befindet sich der Volkspark Hum-

boldthain. Um diesen zu erreichen ist eine Querung der Gustav-Meyer-Allee er-

forderlich. Allerdings bietet der Humboldthain keine direkte Verbindung zu um-

liegenden Zielen. Der Humboldthain selbst ist eine geschützte Grünanlage und 

hat somit keine beleuchteten Wege, sodass die Nutzung des Parks als Wege-

verbindung für den Fußverkehr bei Dunkelheit (insbesondere im Winter) einge-

schränkt ist. Es ist somit vom Vorhabengebiet mit einem geringem Fußver-

kehrsaufkommen in Richtung Park und damit verbunden von einem geringen 

Querungsbedarf auszugehen. Zum Humboldthain gibt es mehrere Zugänge von 

Süden her, sodass der Querungsbedarf nicht an einem Ort gebündelt auftritt. 

Auf Anregung der für Mobilität zuständigen Senatsverwaltung sollten zur Er-

leichterung der Querung mit Kinderwagen, Rollatoren oder ähnlichem noch 

beidseitig Querungshilfen in der Gustav-Meyer-Allee angelegt werden. Dadurch 
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ist es besser möglich die parkenden Kfz zu passieren. Allerdings ist zu beach-

ten, dass auf der Parkseite entlang der Straße keine geeigneten Zugänge zum 

Park bestehen, die eine Querungshilfe als sinnvoll erscheinen lassen. Allein an 

den Knotenpunkten mit den Lichtsignalanlagen bestehen breite Zugänge zum 

Park. Aufgrund der möglichen Umgestaltung des Querschnittes der Gustav-

Meyer-Allee ist eine bauliche Umgestaltung nicht anzustreben. Bei einer Umge-

staltung der Gustav-Meyer-Allee mit Radverkehrsanlagen sind die Möglichkei-

ten für Querungshilfen eingeschränkt. Ebenso wird entlang der Strecke kaum 

ein Querungsbedarf gesehen, der von Neubauvorhaben ausgelöst wird oder im 

nahen Umfeld besteht. 

5.2 Querschnittsgestaltung der Gustav-Meyer-Allee 

Über die Gustav-Meyer-Allee ist die verkehrliche Anbindung des „Quartiers Am 

Humboldthain“ gewährleistet, sodass der zusätzliche Verkehr vom Vorhaben 

vollständig über die Straße abgewickelt werden kann. Zu beachten ist, dass die 

landeseigene Gesellschaft GB infraVelo GmbH gegenwärtig insgesamt zehn 

Radschnellverbindungen im Land Berlin untersucht und dazu Beteiligungsver-

fahren und Informationsveranstaltungen durchführt. Für den Verlauf der Rad-

schnellverbindung 4 (RSV 4) mit dem Titel „Panke-Trail“ sind auch Trassenfüh-

rungen entlang des Volksparks Humboldthain in der Prüfung, von denen ggf. 

auch die Gustav-Meyer-Allee betroffen ist. Im August 2024 hat die Senatsver-

waltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt die weiteren Planungs-

schritte für den „Panke-Trail“ gestoppt. Eine Weiterführung der Planung und die 

bauliche Umsetzung ist derzeit nicht absehbar.11  

Neben der geplanten Radschnellverbindung ist die Gustav-Meyer-Allee Be-

standteil des Radvorrangnetzes. Straßen des Radvorrangnetzes sollen Radver-

kehrsanlagen mit einer Breite von 2,5 m aufweisen. Dies ist im Bestand in der 

Gustav-Meyer-Allee nicht der Fall und ohne bauliche Maßnahmen nicht reali-

sierbar. Vor dem Hintergrund der Planungsbefangenheit der Gustav-Meyer-Al-

lee wegen der Radschnellverbindung sollen bauliche Maßnahmen in der Gus-

tav-Meyer-Allee mit der zukünftigen Radschnellverbindung kompatibel sein. 

Zur Realisierung von Radverkehrsanlagen, welche den gegenwärtigen Anforde-

rungen entsprechen, wird vorgeschlagen in Fahrtrichtung Westen einen Rad-

fahrstreifen auf der Fahrbahn zu Lasten des Parkstreifens anzulegen. Die ver-

bleibende Fahrbahnbreite ist für den Begegnungsfall Lkw - Lkw mit verminder-

ten Geschwindigkeiten ausreichend. In Fahrtrichtung Osten kann der beste-

hende Radweg nur durch bauliche Maßnahmen in Regelbreite ausgeführt wer-

den. Es besteht die Möglichkeit das bestehende Senkrechtparken in Längspar-

ken umzuwandeln und im verbleibenden Seitenraum regelmaßige Rad- und 

 

11  Aktuelle Informationen zum Stand der Planung sind unter folgender Adresse zu fin-

den: https://www.infravelo.de/projekt/panke-trail/ 

https://www.infravelo.de/projekt/panke-trail/
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Fußverkehrsanlagen vorzusehen. Das Erfordernis zur Herstellung von Radver-

kehrsanlagen begründet sich nicht allein durch das Vorhaben, sondern ergibt 

sich ursächlich aus dem Radverkehrsplan und der Straßennetzkategorie der 

Gustav-Meyer-Allee. 
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6 Zusammenfassung 

Die Quartier Am Humboldthain GmbH plant auf dem ehemaligen Werksgelände 

der AEG südlich des Volksparks Humboldthain in Berlin – Mitte die Entwicklung 

eines Quartiers mit bis zu 235.000 m² Geschossfläche, welches überwiegend 

gewerblich genutzt werden soll. 

Das Quartier liegt in der Innenstadt von Berlin im Bezirk Mitte. Die zukünftigen 

Zufahrten schließen an die Gustav-Meyer-Allee an, welche derzeit Bestandteil 

des übergeordneten Straßennetzes sowie des Radvorrangnetzes von Berlin ist. 

Östlich des Quartiers verläuft die ebenfalls zum übergeordneten Straßennetz 

gehörende Brunnenstraße. Unterhalb der Brunnenstraße verkehrt die U-Bahnli-

nie U8. Weiterhin verkehren nördlich des Quartiers an den Bahnhöfen Hum-

boldthain und Gesundbrunnen verschiedene S-Bahn- und Regionalbahnlinien 

sowie Fernverkehrsverbindungen. Diese liegen jedoch außerhalb des über den 

Nahverkehrsplan Berlin vorgegebenen Toleranzwertes von 400 m für die Luftli-

nienentfernung (Erschließungsstandard) und sind aber zu Fuß innerhalb von 10 

bis 15 Minuten bzw. mit dem Fahrrad in geringerer Fahrzeit erreichbar. Über die 

ÖPNV-Haltestellen in der Brunnenstraße (U-Bahnhof Voltastraße, Linie U 8), 

der Rügener Straße und der Usedomer Straße (Busverkehr) erfüllen die Flä-

chen des Plangebietes mehrheitlich alle Standards zur zeitlichen und räumli-

chen Verfügbarkeit des öffentlichen Verkehrs (ÖPNV). Die Anbindungsmöglich-

keiten an den ÖPNV sind somit grundsätzlich als gut zu bewerten. Mögliche 

Blockdurchwegungen vom Plangebiet in Richtung Voltastraße sind aktuell nicht 

öffentlich ohne Einschränkungen nutzbar. In Abstimmung mit den betroffenen 

Grundstückeigentümern ist für die bereits vorhandenen Durchfahrten auf Höhe 

der Gebäude Voltastraße 3/5 und 6 eine Benutzung für den Fuß- und Radver-

kehr wünschenswert. Hier besteht ein Potenzial zur verbesserten Anbindung 

des Plangebietes an den U-Bahnhof Voltastraße sowie den Bus in der Usedo-

mer Straße. Eine öffentliche Nutzung der v.g. Durchwegungen zur Voltastraße 

für den Fuß- und Radverkehr wäre zur Verbesserung der Anbindung wün-

schenswert, ist jedoch erschließungstechnisch nicht zwingend erforderlich. 

Die bestehende öffentliche Verkehrsinfrastruktur bietet eine hinreichende Er-

schließung im Fuß-, Rad- und Kfz-Verkehr, auch wenn bei Gehwegen teilweise 

die Berliner Regelmaße unterschritten werden und zusätzliche Radinfrastruktur 

gemäß Mobilitätsgesetz erforderlich ist. Es ist eine Verbesserung der verkehrli-

chen Infrastruktur zu erwarten, wenn die Gustav-Meyer-Allee Teil einer Rad-

schnellverbindung („Panke-Trail“) werden sollte. Aufgrund einer im August 2024 

erfolgten Priorisierung von Radverkehrsvorhaben im Land Berlin ist derzeit je-

doch nicht absehbar, wann die entsprechende Planung konkretisiert sowie die 

darauffolgende bauliche Umsetzung dieser Radschnellverbindung erfolgen 

wird. Im Rahmen dieser Planungen sollen auch Standardabmessungen für die 

Verkehrsanlagen festgelegt werden, sodass in der hier vorliegenden Untersu-

chung keine Empfehlungen für einen neuen Straßenquerschnitt erarbeitet wer-

den, um den Planungen für den Radschnellweg nicht vorzugreifen. 
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Für die Ermittlung des zukünftigen Verkehrs wurden vier Nutzungscluster be-

rücksichtigt, welche in Summe ein hohes Kfz- wie auch Lkw-Aufkommen erzeu-

gen und somit den Worst-Case darstellen. Es wurde eine Mischung aus publi-

kumsorientierten Dienstleistungen, Büro und Forschungseinrichtungen, Kleinge-

werbe sowie eine Produktions- und Industrienutzung betrachtet. Insgesamt sind 

dadurch zukünftig werktäglich rund 4.540 Kfz-Fahrten und 34.250 Wege bzw. 

Fahrten im Umweltverbund zu erwarten. 

Zur Verbesserung der Erschließung, insbesondere der Erreichbarkeit mit dem 

Umweltverbund, wird empfohlen im Quartier sowie an den Bahnhöfen Humbold-

thain und Gesundbrunnen Mobilityhubs sowie ausreichend Radabstellanlagen 

zu schaffen und somit die Vernetzung zum ÖPNV zu verbessern. Zusätzliche 

Blockdurchwegungen für den Fuß- und Radverkehr in Richtung zwischen Gus-

tav-Meyer-Allee und Voltastraße wären wünschenswert, um die Wegeverbin-

dungen für den Fuß- und Radverkehr weiter zu verbessern.  

Für den Kfz-Verkehr sollte das Quartier über zwei Zufahrten von der Gustav-

Meyer-Allee aus erschlossen werden. Direkt an diese sollten die Zufahrten zur 

Tiefgarage angrenzen. Dadurch ist es möglich, die quartiersinterne Erschlie-

ßung in Form eines verkehrsberuhigten Bereiches mit Mischverkehrsflächen 

auszuführen. 

Für die konkreten örtlichen und absehbaren nutzungsspezifischen Bedarfe des 

ruhenden Kfz- und Radverkehrs sind Stellplätze bzw. Abstellplätze in ausrei-

chendem Umfang vorzuhalten. Über die Aufkommensermittlung wurde ein Kfz-

Stellplatzbedarf von im Maximum 600 Stellplätzen werktags für Beschäftigte so-

wie Kunden und Besuchende abgeschätzt (Stunde der höchsten Gesamtnach-

frage 10 bis 11 Uhr). Der aus dem Vorhaben resultierende maximale Stellplatz-

bedarf der Beschäftigten und der Kunden kann über die Tiefgarage (600 Stell-

plätze) vollständig abgedeckt werden. Eine Verträglichkeit mit dem direkten 

Umfeld ist somit gegeben. Ergänzend besteht mit der im öffentlichen Straßen-

raum vorliegenden Parkraumbewirtschaftung ein Regulativ, welches sich be-

günstigend und in diesem Falle mindernd – auf die aus dem Vorhaben resultie-

rende Kfz-Verkehrs- und Kfz-Stellplatznachfrage auswirkt. Zu dem Stellplatzbe-

darf der Beschäftigten, Kunden und Besucher kommt der Bedarf an Stellplätzen 

für den Wirtschaftsverkehr hinzu. Dieser soll gemäß städtebaulichem Konzept 

nicht die 600 Kfz-Stellplätze der Tiefgarage nutzen, sondern über einen separa-

ten Wirtschaftshof innerhalb der Tiefgarage abgewickelt werden. In der Spitze 

zwischen 11 und 12 Uhr besteht im Ergebnis der Aufkommensermittlung für das 

Vorhaben eine Nachfrage nach 50 Stellplätzen für den Wirtschaftsverkehr. Bei 

den Radabstellanlagen beträgt der prognostizierte maximale Bedarf gemäß 

Aufkommensermittlung rund 1.700 Radabstellplätze werktags in der Stunde 

zwischen 10 und 11 Uhr. 

Die Leistungsfähigkeit wurde für die beiden bestehenden lichtsignalisierten 

Knotenpunkte Brunnenstraße / Rügener Straße – Gustav-Meyer-Allee und Hus-
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sitenstraße / Gustav-Meyer-Allee – Scheringstraße sowie die beiden angedach-

ten vorfahrtgeregelten Zufahrten an der Gustav-Meyer-Allee betrachtet. Die bei-

den voraussichtlichen Plangebietszufahrten zur Gustav-Meyer-Allee sowie der 

Knotenpunkt Hussitenstraße / Gustav-Meyer-Allee – Scheringstraße sind unter 

Berücksichtigung des aus dem Vorhaben heraus zu erwartenden Verkehrszu-

wachses ohne weitere Maßnahmen leistungsfähig. Bei dem lichtsignalisierten 

Knotenpunkt Brunnenstraße / Rügener Straße – Gustav-Meyer-Allee ist zur Ge-

währleistung der Leistungsfähigkeit eine Anpassung des Signalprogramms not-

wendig. Die Anpassung des Signalprogrammes reduziert die Freigabezeit ent-

lang der Brunnenstraße um zwei Sekunden und kann die Qualität der Koordi-

nierung verringern. Ein Ausbau des Knotenpunktes bzw. eine Anpassung an 

der Anzahl der Kfz-Fahrstreifen sind hingegen für die lichtsignalisierten Knoten-

punkte zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit nicht erforderlich. 
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Anhang 1 Kennwerte der Verkehrsaufkommensermittlung 

Zur Ermittlung des zukünftigen Kfz-Verkehrsaufkommen ist der Modal Split eine 

entscheidende Größe. Es ist davon ausgehen, dass aufgrund der gesamtstädti-

schen Bedeutung des Gewerbegebietes sowohl die Beschäftigten als auch der 

Kunden-/ Besucherverkehr aus dem gesamten Stadtgebiet zu dem Plangebiet 

fahren. Wenn dieser Ansatz zu Grund gelegt würde, würde dies ein MIV-Anteil 

von 28,3 % bzw. 27,5 % bedeuten. Diese Werte sind in unter Berücksichtigung 

der innerstädtischen Lage mit kurzen Fuß- und Radwegen sowie der guten 

ÖPNV-Anbindung deutlich zu hoch. Das Quartier ist als autoarmes Quartier ge-

plant. Das heißt, dass in Bezug auf die Größe des Quartiers nur eine begrenzte 

Zahl an Kfz-Stellplätzen realisiert werden und gleichzeitig gute Angebote im 

Umweltverbund geschaffen werden. Die Kfz-Stellplatzanzahl auf dem Grund-

stück ist ausreichend, so dass kein Parken im öffentlichen Straßenland erfor-

derlich ist. Die Gustav-Meyer-Allee liegt außerdem in einer Parkraumbewirt-

schaftung. Es ist somit davon auszugehen, dass in der Regel Beschäftigte im 

Bereich der Parkraumbewirtschaftung nicht mit dem eigenen Pkw zur Arbeit 

kommen, soweit sie nicht einen privaten Stellplatz zur Verfügung haben. Die 

Parkraumbewirtschaftung ist ein Instrumentarium, um auf das Parkverhalten 

und somit Verkehrsaufkommen in einem Quartier einfluss zu nehmen. Ein Dau-

erparken von Beschäftigten im öffentlichen Straßenraum ist folglich jetzt wie 

auch in der Zukunft nicht zu erwarten. Außerdem sollen die Straßenräume im 

Bezirk Mitte zugunsten des Verkehrs im Umweltverbund gestaltet werden. So 

bestehen auch für die Gustav-Meyer-Allee Pläne diese in eine Radroute einzu-

binden, welche eine attraktive Radverbindung in Richtung Pankow zu Verfü-

gung stellt. Das bisherige großzügige Angebot an Parkständen im öffentlichen 

Straßenraum (Südseite Senkrechtparken) wird entsprechend deutlich reduziert 

werden, da die Fläche sowohl für Radverkehrsanlagen als auch für die notwen-

dige Verbreiterung des Gehwegs benötigt wird. 

Aufgrund des geringen Stellplatzangebotes sowie der guten Anbindung an den 

Umweltverbund ist von einem deutlich niedrigeren MIV-Anteil und einem deut-

lich höheren Rad- und Fußverkehrsanteil auszugehen. Der Anteil des ÖPNV ist 

beim Beschäftigtenverkehr bei der Betrachtung des gesamten Stadtgebietes 

sehr hoch, so dass hier nur geringe Steigerungen erwartbar sind. 

Die Modal Split-Werte für Berlin Mitte spiegeln diese Verschiebungen im Ver-

gleich zum gesamtstädtischen Modal Split zu einem großen Teil wider, siehe 

Tabelle 14. Da davon auszugehen ist, dass die Beschäftigten und Kunden aus 

dem gesamten Stadtgebiet zum Plangebiet kommen, wird als Basis für die fol-

gende Anpassung der gesamtstädtische Modal Split verwendet. 

Für den Beschäftigtenverkehr wird deshalb eine Reduzierung des MIV-Anteils 

um 18 Prozentpunkte angenommen. Gegenüber dem Wert für den Bezirk Mitte 

von Berlin beträgt die Reduzierung ca. 3 Prozentpunkte und stellt auch hier das 

Ziel eines autoarmen Quartiers dar. Diese führt zu einem Zuwachs von jeweils 



 

 

 

 

 
Quartier Am 

Humboldthain GmbH 

Verkehrliche  

Untersuchung 

B-Plan III-233-1 

Bericht 

14.11.2024 

52 

9 Prozentpunkten beim Rad- und Fußverkehr. Gegenüber den Werten von Ber-

lin Mitte betragen die Zunahmen ein bzw. drei Prozentpunkte. Dies resultiert in 

einem etwas geringeren ÖV-Anteil. Dies begründet sich mit der für innerstädti-

sche Lagen höheren Entfernungen zum schienengebundenen ÖV. Beim Kun-

denverkehr wird eine geringere Reduzierung von 15 Prozentpunkten angenom-

men, da hier möglicher Warentransport sowie eine höhere Bereitschaft zur Nut-

zung kostenpflichtiger Stellplätze angenommen wird. Die Zuwächse teilen sich 

für den Kundenverkehr gleichmäßig auf alle Verkehrsarten des Umweltverbun-

des auf, siehe Tabelle 14. Der Vergleich der abgeleiteten Werte mit den Werten 

für den Bezirk Mitte ergibt ein ähnliches Bild wie beim Beschäftigtenverkehr. 

Neben dem direkten Beschäftigtenverkehr gibt es auch bei den Beschäftigten 

einen geringen Anteil an „Hol- und Bringverkehr“ bzw. die Bildung von Fahrge-

meinschaften mit einem unterschiedlichen Ziel. Es wird davon ausgegangen, 

dass dieses Verkehrsaufkommen bereits im Bestand vorhanden ist und nur am 

Plangebiet als zusätzliches Verkehrsaufkommen auftritt. Eine Berücksichtigung 

in der Verkehrsaufkommensermittlung erfolgt nicht, da der Zustand ohne diesen 

Effekt den schlimmeren Fall mit mehr Verkehr abbildet. 

Tabelle 14:  Verkehrsmittelwahl nach Zweckgruppen ohne "Eigene Wohnung" für 
Berlin, Berlin Mitte(SrV 2018) und angepasste Verteilung 

Wegezweck Zu Fuß Fahrrad MIV ÖV 

Berlin Gesamt 29,6 % 17,6 % 25,9 % 26,9 % 

Bezirk Mitte von Berlin Gesamt 33,6 % 22,0 % 12,8 % 31,7 % 

Eigener Arbeitsplatz (Berlin) 10,9 % 20,4 % 28,3 % 40,4 % 

Eigener Arbeitsplatz (Mitte) 16,0 % 28,2 % 13,6 % 42,1 % 

Eigener Arbeitsplatz 

(Angepasst für Beschäftigte) 

19,9 % 29,4 % 10,3 % 40,4 % 

Eigener Arbeitsplatz 

(Angepasst für Kunden) 

15,9 % 25,4 % 13,3 % 45,4 % 

Einkauf / Dienstleistung (Berlin) 39,5 % 13,4 % 27,5 % 19,6 % 

Einkauf / Dienstleistung (Mitte) 47,1 % 16,4 % 13,1 % 23,5 % 

Einkauf / Dienstleistung 

(Angepasst für Kunden) 

44,5 % 18,4 % 12,5 % 24,6 % 
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Nutzungsart publikumsorientierte Dienstleistungen 

Tabelle 15:  Kennwerte der Verkehrsaufkommensermittlung für 
publikumsorientierte Dienstleistungen 

 

Kategorie Wert Quelle 

B
e

s
c
h

ä
ft

ig
te

 

m2 BGF je Beschäftigte  37,5 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittelwert aus 25-50 für Arztpraxen, 

Krankengymnastik etc. 

Anwesenheit Beschäftigte in 
% 

85 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittelwert aus 80-90 % für diverse 
publikumsorientierte Dienstleistun-
gen ohne Schichtarbeit 

Wege pro Tag 3,0 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittelwert aus 2,5-3,5 für Dienstleis-
tungen 

MIV-Anteil in % 10,3 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Besetzungsgrad Pers/Pkw 1,1 SrV 2018 (Berlin, Begleitung von 
Personen für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

ÖV-Anteil in % 40,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Fußverkehrsanteil in % 19,9 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Radverkehrsanteil in % 29,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 

mit eigener Anpassung) 

K
u

n
d

s
c
h

a
ft

 /
 B

e
s
u
c
h

e
r 

Wege Kundschaft je 
Beschäftigtem 

35 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittlere Wert aus u.a. 10-75 für Arzt-
praxen und 10-40 für Versicherun-

gen 

MIV-Anteil in % 12,5 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe Einkauf / Dienstleis-
tung mit eigener Anpassung) 

Besetzungsgrad der 
Besucher Pers/Pkw 

1,3 SrV 2018 (Berlin, Begleitung von 
Personen für Zweckgruppe Einkauf / 
Dienstleistung) 

ÖV-Anteil in % 24,6 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe Einkauf / Dienstleis-
tung mit eigener Anpassung) 

Fußverkehrsanteil in % 44,5 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe Einkauf / Dienstleis-
tung mit eigener Anpassung) 

Radverkehrsanteil in % 18,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe Einkauf / Dienstleis-
tung mit eigener Anpassung) 
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Nutzungsart Büro und Forschungseinrichtung 

Tabelle 16:  Kennwerte der Verkehrsaufkommensermittlung für Büro und 
Forschung 

Kategorie Wert Quelle 

L
ie

fe
rn

 

Lieferverkehr Fahrten/ 
Beschäftigtem/Tag 

0,1 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittlere Wert für verschiedene 

Dienstleistungsnutzungen  

Schwerverkehrsanteil in % 25 Eigene Annahme 

Kategorie Wert Quelle 

B
e

s
c
h

ä
ft

ig
te

 

m2 BGF je Beschäftigte  30 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittelwert aus 20-30 m² für Groß-
raumbüros und 30-40 m² für normale 

Büros 

Anwesenheit Beschäftigte in 
% 

75 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittelwert aus 70-90 % für Büronut-
zung. Aufgrund eines höheren An-
teils mobiler Arbeit ist von einer ge-
ringeren Anwesenheit auszugehen. 

Wege pro Tag 3,0 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittelwert aus 2,5-3,5 Wegen/Be-
schäftigten für Dienstleistungen 
(Büro) inkl. Geschäftsverkehr 

MIV-Anteil in % 10,3 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 

mit eigener Anpassung) 

Besetzungsgrad Pers/Pkw 1,1 SrV 2018 (Berlin, Begleitung von 
Personen für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

ÖV-Anteil in % 40,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Fußverkehrsanteil in % 19,9 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Radverkehrsanteil in % 29,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

K
u

n
d

s
c
h

a
ft

 /
 B

e
s
u
c
h

e
r 

Wege Kundschaft je 
Beschäftigtem 

0,3 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Wert in Orientierung an 0,4-
0,5 Wege/Beschäftigten für unter-
nehmensorientierte Dienstleistungen 
(z.B. Service). Wegen tendenziell 
stärkerer Nutzung von Videokonfe-
renzen und einer Abnahme von „in 
house“-Besuchen im Bereich Büro / 
Forschung wird ein unter dem Orien-
tierungswert nach Bosserhoff liegen-
der Wert gewählt. Der gewählte Wert 
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Kategorie Wert Quelle 

entspricht 1 bis 2 (1,5) Kundenbesu-
chen je Beschäftigten (gesamte Be-
legschaft) alle zwei Wochen bzw. 
rund 2 Kundenbesuchen für rund 1/3 
der Belegschaft je Woche. 

K
u

n
d

s
c
h

a
ft

 /
 B

e
s
u
c
h

e
r 

MIV-Anteil in % 13,3 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 

mit eigener Anpassung) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer 
beruflichen Tätigkeit. Entspricht Wer-
ten für Zweckgruppe eigener Arbeits-
platz. 

Besetzungsgrad der 
Besucher Pers/Pkw 

1,1 SrV 2018 (Berlin, Begleitung von 
Personen für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer 
beruflichen Tätigkeit. Entspricht Wer-
ten für Zweckgruppe eigener Arbeits-
platz. 

ÖV-Anteil in % 45,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer 
beruflichen Tätigkeit, entspricht Wer-
ten für Zweckgruppe eigener Arbeits-

platz 

Fußverkehrsanteil in % 15,9 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer 
beruflichen Tätigkeit. Entspricht Wer-
ten für Zweckgruppe eigener Arbeits-

platz. 

Radverkehrsanteil in % 25,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer 
beruflichen Tätigkeit. Entspricht Wer-
ten für Zweckgruppe eigener Arbeits-
platz. 

L
ie

fe
rn

 

Lieferverkehr Fahrten/ 
Beschäftigtem/Tag 

0,075 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittelwert aus 0,05-0,1 Fahrten/Be-
schäftigten für Büronutzung 

Schwerverkehrsanteil in % 25 Eigene Annahme 
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Nutzungsart Kleingewerbe (Handwerksbetriebe) 

Tabelle 17:  Kennwerte der Verkehrsaufkommensermittlung für Kleingewerbe 
(Handwerksbetriebe) 

Kategorie Wert Quelle 

B
e

s
c
h

ä
ft

ig
te

 

m2 BGF je Beschäftigte  60 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittelwert aus 40-80 m² für Hand-
werksbetriebe 

Anwesenheit Beschäftigte in 
% 

85 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittelwert aus 80-90 % für keine Bü-
ronutzung ohne Schichtarbeit 

B
e

s
c
h

ä
ft

ig
te

 

Wege pro Tag 2,5 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Unterer Wert aus 3,5-5,0 Wegen/Be-
schäftigten für Handwerksbetriebe 
inkl. Geschäfts- und Kundenverkehr, 
da für den Standort von keinem klas-
sischem Kleingewerbe auszugehen 
ist, sondern verstärkt neuartiges Ge-
werbe mit einem höheren Anteil an 
Online-Vertrieb und somit einem ab-
geminderten Anteil Geschäfts- und 
Kundenverkehr. 

Von diesem Wert sind die Kunden-
wege in Abzug zubringen (s.u.). Es 
ergeben sich somit 2,5 Wege / Be-
schäftigten inkl. Geschäftsverkehr 

und exkl. Kundenverkehr  

MIV-Anteil in % 10,3 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Besetzungsgrad Pers/Pkw 1,1 SrV 2018 (Berlin, Begleitung von 
Personen für Zweckgruppe eigener 

Arbeitsplatz) 

ÖV-Anteil in % 40,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Fußverkehrsanteil in % 19,9 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Radverkehrsanteil in % 29,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

K
u

n
d

s
c
h

a
ft

 /
 B

e
s
u
c
h

e
r Wege Kundschaft je 

Beschäftigtem 
1,0 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Unterer Wert aus 1,0-2,0 Wege/Be-
schäftigten für Kleingewerbe / Hand-
werk, da für den Standort von kei-
nem klassischem Kleingewerbe aus-
zugehen ist, sondern verstärkt neu-
artiges Gewerbe mit einem höheren 
Anteil an Online-Vertrieb und somit 
einem abgeminderten Anteil an Kun-
denwegen. 
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Kategorie Wert Quelle 

K
u

n
d

s
c
h

a
ft

 /
 B

e
s
u
c
h

e
r 

MIV-Anteil in % 12,9 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
und Einkauf / Dienstleistung mit eige-
ner Anpassung) 

Wege von Kunden können sowohl 
der beruflichen Tätigkeit als auch 
dem Einkauf zugeordnet werden. Es 
wird der Mittelwert aus beiden Wer-

ten angesetzt. 

Besetzungsgrad der 
Besucher Pers/Pkw 

1,2 SrV 2018 (Berlin, Begleitung von 
Personen für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz und Einkauf / Dienstleis-
tung) 

Wege von Kunden können sowohl 
der beruflichen Tätigkeit als auch 
dem Einkauf zugeordnet werden. Es 
wird der Mittelwert aus beiden Wer-
ten angesetzt. 

SV-Anteil in % 25 Eigene Annahme 

ÖV-Anteil in % 35,0 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
und Einkauf / Dienstleistung mit eige-
ner Anpassung) 

Wege von Kunden können sowohl 
der beruflichen Tätigkeit als auch 
dem Einkauf zugeordnet werden. Es 
wird der Mittelwert aus beiden Wer-
ten angesetzt. 

Fußverkehrsanteil in % 30,2 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
und Einkauf / Dienstleistung mit eige-
ner Anpassung) 

Wege von Kunden können sowohl 
der beruflichen Tätigkeit als auch 
dem Einkauf zugeordnet werden. Es 
wird der Mittelwert aus beiden Wer-
ten angesetzt. 

Radverkehrsanteil in % 21,9 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
und Einkauf / Dienstleistung mit eige-

ner Anpassung) 

Wege von Kunden können sowohl 
der beruflichen Tätigkeit als auch 
dem Einkauf zugeordnet werden. Es 
wird der Mittelwert aus beiden Wer-
ten angesetzt. 

L
ie

fe
rn

 

Lieferverkehr Fahrten/ 
Beschäftigtem/Tag 

0,3 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Unterer Wert der Spanne aus 1,0 für 
allgemeine Produktion und 0,2-0,5 
für nicht materialintensive Produktion 

aufgrund der innerstädtischen Lage. 

Schwerverkehrsanteil in % 25 Eigene Annahme 
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Nutzungsart Industrie / Produktion 

Tabelle 18:  Kennwerte der Verkehrsaufkommensermittlung für Industrie / 
Produktion 

Kategorie Wert Quelle 

B
e

s
c
h

ä
ft

ig
te

 

m2 BGF je Beschäftigte  70 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittlerer Wert für verschiedene Nut-
zungen aus dem Bereich Industrie-
betriebe und Produktion. Berücksich-
tigt wurden u.a. Autoproduktion (90-
100), Autozulieferer (30-90) und 
Elektronikbranche (55-80) 

Anwesenheit Beschäftigte in 
% 

85 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittelwert aus 80-90 % für keine Bü-
ronutzung ohne Schichtarbeit 

Wege pro Tag 2,25 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Mittelwert aus 2,0-2,5 Wegen/Be-
schäftigten für Produktion 

MIV-Anteil in % 10,3 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 

mit eigener Anpassung) 

Besetzungsgrad Pers/Pkw 1,1 SrV 2018 (Berlin Begleitung von Per-
sonen für Zweckgruppe eigener Ar-
beitsplatz) 

ÖV-Anteil in % 40,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 

mit eigener Anpassung) 

Fußverkehrsanteil in % 19,9 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Radverkehrsanteil in % 29,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 



 

 

 

 

 
Quartier Am  

Humboldthain GmbH 

Verkehrliche 

Untersuchung 

B-Plan III-233-1 

Bericht 

14.11.2024 

59 

Kategorie Wert Quelle 
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Wege Kundschaft je 
Beschäftigtem 

0,3 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Orientierung am Mittelwert aus 0,05-
1,0 Wege/Beschäftigten für Produk-
tion. Für die Lage ist nicht von einem 
klassischen Industrie- und Produkti-
onsstandort auszugehen. Folglich 
wird ein höherer Anteil an Online-
Vertrieb und damit eine Abminde-
rung zum Mittelwert bei den Kunden-
wegen angesetzt. 

MIV-Anteil in % 13,3 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer 
beruflichen Tätigkeit, entspricht Wer-
ten für Zweckgruppe eigener Arbeits-
platz 

Besetzungsgrad der 
Besucher Pers/Pkw 

1,1 SrV 2018 (Berlin, Begleitung von 
Personen für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer 
beruflichen Tätigkeit. Entspricht Wer-
ten für Zweckgruppe eigener Arbeits-

platz. 

ÖV-Anteil in % 45,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer 
beruflichen Tätigkeit. Entspricht Wer-
ten für Zweckgruppe eigener Arbeits-

platz. 

Fußverkehrsanteil in % 15,9 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer 
beruflichen Tätigkeit. Entspricht Wer-
ten für Zweckgruppe eigener Arbeits-
platz. 

Radverkehrsanteil in % 25,4 SrV 2018 (Berlin, alle Wege für 
Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz 
mit eigener Anpassung) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer 
beruflichen Tätigkeit. Entspricht Wer-
ten für Zweckgruppe eigener Arbeits-
platz. 

L
ie

fe
rn

 

Lieferverkehr Fahrten/ 
Beschäftigtem/Tag 

0,3 Bosserhoff 2022 (HSVV) 

Unterer Wert der Spanne aus 1,0 für 
allgemeine Produktion und 0,2-0,5 
für nicht materialintensive Produktion 

aufgrund der innerstädtischen Lage.  

Schwerverkehrsanteil in % 50 Eigene Annahme 
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Anhang 2 Kfz-Tagesganglinien der zukünftigen Nutzungen 

Die Ganglinie in Abbildung 23 spiegelt wider, dass die angebotenen Dienstleis-

tungen durch die Kunden und Besucher überwiegend erst nach deren Feier-

abend wahrgenommen werden können. 

Abbildung 23: Kfz-Tagesganglinie Publikumsorientierte Dienstleistungen 

 

Abbildung 24: Kfz-Tagesganglinie Büro und Forschungseinrichtungen 
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Abbildung 25: Kfz-Tagesganglinie Kleingewerbe 

 

Abbildung 26: Kfz-Tagesganglinie Industrie / Produktion 
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Anhang 3.1 Signalzeitenpläne (SZP) Knotenpunkt Brunnenstraße / 

Rügener Straße – Gustav-Meyer-Allee 

SZP 03 – Frühspitze (bestehendes Signalprogramm) 

 

SZP 04 – Spätspitze (bestehendes Signalprogramm) 
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SZP 04 – Spätspitze (mit Anpassung der Freigabezeit / Anpassung des Signal-

programms) 
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Anhang 3.2 Leistungsfähigkeit Knotenpunkt Brunnenstraße / Rü-

gener Straße – Gustav-Meyer-Allee 

Prognose-Planfall: Frühspitze (bestehendes Signalprogramm) 

 

Prognose-Planfall: Spätspitze (bestehendes Signalprogramm) 
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Prognose-Planfall mit angepasster Freigabezeit / angepasstem Signalpro-

gramm: Spätspitze 
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Anhang 4 Leistungsfähigkeit Knotenpunkt Gustav-Meyer-Allee / 

Angenommene Zufahrt Ost des Plangebietes 

Bestand-Planfall: Frühspitze 

 

 

Bestand-Planfall: Spätspitze 
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Anhang 5 Leistungsfähigkeit Knotenpunkt Gustav-Meyer-Allee / 

Angenommene Zufahrt West des Plangebietes 

Bestand-Planfall: Frühspitze 

 

Bestand-Planfall: Spätspitze 
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Anhang 6.1 Signalzeitenpläne (SZP) Knotenpunkt Hussiten-

straße / Gustav-Meyer-Allee – Scheringstraße 

SZP 03 – Frühspitze 

 

SZP 04 – Spätspitze 
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Anhang 6.2 Leistungsfähigkeit Knotenpunkt Hussitenstraße / 

Gustav-Meyer-Allee – Scheringstraße 

Bestand-Planfall: Frühspitze 

 

Bestand-Planfall: Spätspitze 
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Anhang 7 Kennzahlen zur lärmtechnischen Untersuchung 

  









Straße Abschnitt Kfz DTVw Lkw DTVw Bus DTVw
Lkw + Bus 
= SV DTVw

SV-Anteil in 
%

Kfz DTV SV DTV
SV-Anteil

in %

tags
(6-22 Uhr)
Mt [Kfz/h]

tags
(6-22 Uhr)

p1 %

tags
(6-22 Uhr)

p2 %

nachts
(22-6 Uhr)
Mn [Kfz/h]

nachts
(22-6 Uhr)

p1 %

nachts
(22-6 Uhr)

p2 %
Oberfläche

Geschwindig-keit 
in km/h

Straße

Hussitenstraße Gustav-Meyer-Allee - Grenzstraße 11.000 360 0 360 3,3% 10.010 295 2,9% 551 1,2% 1,7% 150 1,4% 1,8% Kopfsteinpflaster 50 Hussitenstraße

Hussitenstraße Gustav-Meyer-Allee - Voltastraße 6.000 180 0 180 3,0% 5.460 148 2,7% 306 1,1% 1,5% 71 1,3% 1,7% Kopfsteinpflaster 30 Hussitenstraße

Scheringstraße Hussitenstraße - Gartenstraße 7.300 290 0 290 4,0% 6.643 238 3,6% 372 1,5% 2,0% 86 1,7% 2,2% Kopfsteinpflaster 50 Scheringstraße

Gustav-Meyer-Allee Hussitenstraße - ca. Mitte der G-M-A 11.200 440 0 440 3,9% 10.192 361 3,5% 561 1,5% 2,0% 153 1,6% 2,2% Asphalt 50 Gustav-Meyer-Allee

Gustav-Meyer-Allee ca. Mitte der G-M-A - Brunnenstraße 9.400 330 0 330 3,5% 8.554 271 3,2% 470 1,3% 1,8% 128 1,5% 2,0% Asphalt 50 Gustav-Meyer-Allee

Brunnenstraße Ramlerstraße - Gustav-Meyer-Allee 28.700 890 230 1.120 3,9% 26.117 918 3,5% 1436 1,5% 2,0% 392 1,6% 2,2% Asphalt 50 Brunnenstraße

Brunnenstraße Gustav-Meyer-Allee - Voltastraße 26.700 830 30 860 3,2% 24.297 705 2,9% 1336 1,2% 1,6% 364 1,3% 1,8% Asphalt 50 Brunnenstraße

Rügener Straße Brunnenstraße - Putbusser Straße 9.000 180 200 380 4,2% 8.190 312 3,8% 459 1,6% 2,1% 106 1,8% 2,4% Asphalt 30 Rügener Straße

KenndatenPrognose-Planfall mit Neuverkehr Planvorhaben

(Grundlage: Verkehrsstärken der Verkehrsprognose 2030 SenMVKU)

# Confidential
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